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NATURA 2000 Bayern 

Gebietsbezogene Konkretisierung  
der Erhaltungsziele   

 
 
 
Gebietstyp: B      Stand: 19.02.2016 
 
Gebietsnummer: DE7347371 
 
Gebietsname: Erlau 
 
Größe: 571 ha 
 
Zuständige höhere Naturschutzbehörde: Regierung von Niederbayern 
 
 
 
Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: LRT-Name: 

3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitans und 
des Callitricho-Batrachion 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

6510 Magere Flachlandmähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

8150 Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas 

8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation 

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) 

9180* Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

* = prioritär 

 
 
 
Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: Wissenschaftlicher Name: Deutscher Name: 

1337 Castor fiber Biber 

1355 Lutra lutra Fischotter 

1193 Bombina variegata Gelbbauchunke 

1163 Cottus gobio Groppe 

1029 Margaritifera margariifera Flussperlmuschel 

1037 Ophiogomphus cecilia Grüne Keiljungfer 

5377 Carabus (variolosus) nodulosus Schwarzer Grubenlaufkäfer 
* = prioritär 
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Gebietsbezogene Konkretisierungen der Erhaltungsziele: 
 
Erhalt des weithin naturnahen Talsystems dieses Mittelgebirgsflusses mit seinen zusammenhängen-
den, unzerschnittenen Fließgewässerabschnitten und Komplexen aus Lebensraumtypen. 

1. Erhalt der Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitan-
tis und des Callitricho-Batrachion. Erhalt der unverbauten natürlichen oder naturnahen Fluss-, 
Bach- und Uferabschnitte mit charakteristischen Strukturen wie Steinen, Geröll- und Schwemm-
bänken, Gumpen und Uferanbrüchen, Weiden- und Erlensäumen in unbeeinträchtigter Form. Er-
halt einer ungeschmälerten Fließgewässer- und Auendynamik. 

2. Erhalt der Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation. Erhalt ggf. Wiederherstellung von durch 
Trittbelastung und intensive Freizeitnutzung nicht beeinträchtigten Bereichen. 

3. Erhalt der Kieselhaltigen Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas als weitgehend offene, 
gehölzarme Trockenstandorte. 

4. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Feuchten Hochstaudenfluren der planaren und montanen 
bis alpinen Stufe in nicht von Neophyten dominierter Ausprägung und in der regionstypischen 
Artenzusammensetzung. 

5. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Mageren Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) in ihren nutzungsgeprägten Ausbildungsformen mit ihren charakteristi-
schen Pflanzen- und Tierarten unter Berücksichtigung der ökologischen Ansprüche wertbestim-
mender Arten. Erhalt ihrer Standortvoraussetzungen. 

6. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Hainsimsen-Buchenwälder (Luzulo-Fagetum) und Wald-
meister-Buchenwälder (Asperulo-Fagetum), Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-
Acerion) sowie der Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder (Galio-Carpinetum) mit ihren Son-
derstandorten und Randstrukturen (z. B. Waldmäntel und Säume, Waldwiesen, Felsen, Blockhal-
den) sowie in ihrer naturnahen Ausprägung und Altersstruktur. Erhalt ggf. Wiederherstellung ei-
nes ausreichend hohen Anteils an Alt- und Totholz sowie an Höhlenbäumen, anbrüchigen Bäu-
men und natürlichen Spaltenquartieren (z. B. abstehende Rinde) zur Erfüllung der Habitatfunktion 
für daran gebundene Arten und Lebensgemeinschaften. 

7. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) in ihren verschiedenen Ausprägungen in der 
gebietstypischen naturnahen Bestockung, Habitatvielfalt und Artenzusammensetzung sowie mit 
ihrem spezifischen Wasserhaushalt. Erhalt ggf. Wiederherstellung eines ausreichend hohen An-
teils an Alt- und Totholz sowie an Höhlenbäumen, anbrüchigen Bäumen und natürlichen Spalten-
quartieren (z. B. abstehende Rinde) zur Erfüllung der Habitatfunktion für daran gebundene Arten 
und Lebensgemeinschaften. 

8. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Fischotters. Erhalt ggf. Wiederherstellung der 
biologischen Durchgängigkeit strukturreicher Fließgewässer und Auen, besonders durch die Er-
halt von Wanderkorridoren entlang von Gewässern und unter Brücken. Erhalt ggf. Wiederherstel-
lung ausreichend störungsfreier Fließgewässer- und Uferabschnitte sowie Fortpflanzungshabita-
te. Erhalt einer extensiven Nutzung unbebauter Überschwemmungsbereiche.  

9. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Bibers in der Erlau mit ihren Auenbereichen, ih-
ren Nebenbächen mit deren Auenbereichen, Altgewässern und in den natürlichen oder naturna-
hen Stillgewässern. Erhalt ggf. Wiederherstellung ausreichender Uferstreifen für die vom Biber 
ausgelösten dynamischen Prozesse. 

10. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Gelbbauchunken-Population. Erhalt ihres Lebensraums, be-
sonders durch den Erhalt ggf. Wiederherstellung fischfreier und vernetzter (ephemerer) Klein- 
und Kleinstgewässer sowie das Zulassen der Neuentstehung solcher Laichgewässer und das 
Vermeiden von Lebensraum-Zerschneidungen. 

11. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Qualität der Fließgewässer als Lebensraum für die Groppe. Er-
halt ggf. Wiederherstellung der Durchgängigkeit der Gewässer als Voraussetzung für den Fortbe-
stand einer artenreichen Fischfauna. Erhalt der Restwassermengen in Ausleitungsstrecken zur 
Aufrechterhaltungung einer ökologisch-funktionalen Gewässerdurchgängigkeit. 

12. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Grünen Keiljungfer. Erhalt ggf. Wiederherstel-
lung natürlicher bzw. naturnaher, reich strukturierter Fließgewässerabschnitte mit Habitatstruktu-
ren wie besonnten und beschatteten Gewässerabschnitten, variierende Fließgeschwindigkeit und 
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sandigem wie auch kiesigem Substrat. 

13. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Flussperlmuschel, insbesondere durch Erhalt 
ggf. Wiederherstellung einer ausreichend guten Gewässerqualität, einer geringen Schwebstoff-, 
Kalk-, Phosphat- und Stickstoffkonzentration, strukturreicher Ufer und Uferbestockungen zum 
Entzug von Nährstoffen aus dem Gewässer und zur Beschattung (kühlere Temperaturen, höherer 
Sauerstoffgehalt) und einer autochthonen Bachforellenpopulation als Wirtsfische. 

14. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Schwarzen Grubenlaufkäfers. Erhalt ggf. Wie-
derherstellung eines hydrologisch intakten, vernetzten und nicht zerschnittenen Verbundsystems 
aus nassen und feuchten Standorten in gutem Erhaltungszustand sowie intakter Gewässer mit 
Flachwasserbereichen und naturnahen Ufern mit liegendem und stehendem Totholz. Schaffung 
ausreichend breiter Pufferbereiche zur intensiv genutzten Flur 

 

 


